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Stadtgemeinde St. Veit an der Glan

Zahl:
ENTWURF
EINER
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan vom , Zahl

, mit welcher der Teilbebauungsplan

»MURAUNBERG"

erlassen wird

Aufgrund der Bestimmungen des 848 in Verbindung mit 8 51, Karntner Raumordnungsgesetz
2021 (K-ROG 2021), LGBL. Nr. 59/2021, in der Fassung des Gesetzes LGBL. Nr. 47/2025, wird
verordnet:

§1

Inhalt der Verordnung
Integrierende Bestandteile der Verordnung bilden:

a) Der Verordnungstext vom 28.01.2026

b) Der Rechtsplan mit dem Planungsraum und den Bebauungsbedingungen (Anlage 1),
Plan-Nr. 0527-0336 vom 15.01.2026

c) Schalltechnische Untersuchung zum Teilbebauungsplan ,,Muraunberg®, 27.01.2026,
SV Gutsche & Partner Ges.m.b.H.

§2
Wirkungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur Teilflachen der Parzelle Nr. 83/5 sowie flr die Vollflache der
Parzelle Nr. 99/3, alle KG Niederdorf (KG 74518), mit einem GesamtflachenausmaB von
66.811 m°.

§3

MindestgroBe der Baugrundstiicke

(1)  Als Baugrundstuck gelten jene Grundstlcksflachen innerhalb des Planungsraumes, die im
Flachenwidmungsplan der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan als Bauland festgelegt sind.



(8)

Die MindestgroBe der Baugrundstucke hat 35.000 m’ zu betragen.

Die MindestgroBe eines Baugrundstuckes gilt nicht fir Baugrundstliicke die Versorgungs-
oder Infrastruktureinrichtungen, welche dem offentlichen Interesse dienen, wie z.B. Anlage
der Wasserversorgung, der Kanalisation, der Energieversorgung und Ahnliches.

§4

Bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke

Die bauliche Ausnutzung wird durch die GeschoBflachenzahl (GFZ) angegeben. Die
GeschoBflachenzahl ist das Verhaltnis der BruttogesamtgeschoBflachen zur Flache des
Baugrundstuicks.

Die maximal zulassige bauliche Ausnutzung des Baugrundstuicks betragt 0,15 undistinden
Nutzungsschablonen der zeichnerischen Darstellung (Anlage 1 — Rechtsplan) festgelegt.

Fiar die Berechnung der GFZ ist als GroBe des Baugrundstickes die Gesamtfldche des
Planungsraumes in der GréBe von 66.811 m” maBgeblich.

Grundstucke innerhalb des Planungsraumes, die die MindestgrundstlicksgroBe nicht
erfullen, sind zu vereinen.

Bei einer Uberschreitung der RegelgeschoBhohe von 3,50 m ist die BruttogeschoBfliche
der uberhohten Bereiche fur die GFZ-Berechnung zweifach zu rechnen. Diese Gebaudeteile
werden zudem je angefangener 3,50 m GeschoBhohe als ein zuséatzliches Geschof
bewertet.

Die bestehenden Bunkeranlagen sind bei der GFZ-Berechnung zu berucksichtigen.

Grundflachen, die fur Anlagen von Versorgungsunternehmen in Anspruch genommen
werden (wie z. B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen u. A.) sind bei der Berechnung
der baulichen Ausnutzung nicht zu berucksichtigen.

In die GFZ nicht einzurechnen sind:
- Flugdacher,

- Carports,

- Lagerplatze.

§5

Bebauungsweise

Als Bebauungsweise wird die offene Bebauungsweise festgelegt.

§6

GeschoBanzahl, Hohenfestlegung

Die maximal zulassige Anzahl an GeschoBen ist in den Nutzungsschablonen der
zeichnerischen Darstellung (Anlage 1 — Rechtsplan) festgelegt.



(3)

(1)

(1)

Zur GeschoBanzahl zahlen alle GeschoBe, die entweder zur Ganze bzw. deren
Deckenoberkante mehrals 1,50 m aus dem unmittelbar an den Baukorper anschlieBenden
projektierten Gelande herausragen.

Die bestehenden Bunkeranlagen werden hinsichtlich ihrer GeschoBanzahl bewertet,
ungeachtet der Lage in eingeschuttetem Gelande, siehe auch § 4 Abs.5. Eine Erhéhung ist
nicht zulassig.

Die SchieBstatte ist mit einer Vertiefung der FuBbodenoberkante von mind. - 0,50 m, max.
-2,00m gegenuber dem direkt angrenzenden projektierten Gelande auszubilden.
Punktuelle Zugange sind von dieser Regelung ausgenommen.

§7

Baulinien

Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstlickes, innerhalb derer Gebaude errichtet
werden durfen. Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung (Anlage 1 -
Rechtsplan) festgelegt.

Von der Einhaltung der Baulinie nicht beruhrt sind die baulichen Anlagen im Rahmen der
Freiflachengestaltung (Boschungsbefestigungen, Einfriedungen, Schallschutzwéande,
Rampen, Gelandestiegen, Stutzmauern, usw.), oder untergeordnete Baulichkeiten, die fur
den Betrieb der Lager- und Produktionsstatte erforderlich und spezifisch sind, wie z.B.
Klima- oder Luftungsanlagen, Loschwasseranlagen, Trafos, Flugdacher, Carports,
Lagerplatze, usw. in eingeschoBiger Bauweise.

Die Baufelder der Bunkeranlagen (siehe auch zeichnerische Darstellung - Anlage 1 —
Rechtsplan) sind flr die Abbildung der bestehenden, im Gelande eingeschutteten, Anlagen
bestimmt.

§8

Verlauf und Ausmaf von Verkehrsflachen

Der Verlauf der Verkehrsflachen ist der zeichnerischen Darstellung (Anlage 1 — Rechtsplan)
zu entnehmen.

Die Baubehorde hat je nach Art, Lage, GroBe und Verwendung des Gebaudes oder der
baulichen Anlage die notwendigen Garagen und Stellplatze fur Kraftfahrzeuge durch
Auflage anzuordnen. Die Anzahl der Stellplatze wird wie folgt festgelegt:

Art der Nutzung Mindeststellplatze

Industrie- und Gewerbebetriebe

Personal 0,8 je Arbeitsplatz
Besucher 0,1 je Arbeitsplatz
Lagerhalle 1 je 100 m? Nutzflache




(3)

Betriebsnotwendige Stellplatze sind innerhalb des Planungsraumes unterzubringen. Diese
kénnen auch parallel der bestehenden inneren ErschlieBungsstraBe ausgewiesen werden,
siehe auch zeichnerische Darstellung (Anlage 1 — Rechtsplan).

§9
Art der Nutzung

Die Art der Nutzung ist der zeichnerischen Darstellung (Anlage 1 — Rechtsplan) zu
entnehmen und wird auf die folgenden drei Nutzungskategorien beschrankt:

Nutzungskategorie | Verwaltung
Nutzungskategorie Il Lager + Produktion
Nutzungskategorie Il SchieBstatte
§10
Bepflanzungsgebot

Far den Planungsraum wird das MindestmaB von 30% der Baugrundstlcksfldche als
Grunflache festgelegt.

Als Grunflachen gelten jene Freiflachen, die nicht versiegelt, weder uber- noch unterbaut,
und begrunt, sowie mit heimischen bzw. standorttypischen Baum- und
Strauchpflanzungen bepflanzt sind.

§11

Schallemissionen

Die schalltechnische Untersuchung zum Teilbebauungsplan ,Muraunberg“ vom
27.01.2026, ausgearbeitet von SV Gutsche & Partner Ges.m.b.H., bildet einen
verbindlichen Bestandteil dieser Verordnung.

Die Einhaltung der darin dargelegten Gesamtschallemissionen und baulichen
Ausfuhrungen sind in den jeweiligen bau- oder gewerberechtlichen Verfahren
nachzuweisen.

Bei Abanderungen zu den dargelegten Grundlagen kann die Bau- bzw.
Gewerberechtsbehorde vertiefende schalltechnische Gutachten im Bewilligungsverfahren
einfordern.



§12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt
der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan in Kraft.

Der Burgermeister

Ing. Martin Kulmer

Stand: 28.01.2025
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St. Veitan der Glan Teilbebauungsplan ,,Muraunberg”

ERLAUTERUNGSBERICHT
Teilbebauungsplan
»MURAUNBERG*

1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Auf dem Muraunberg soll die aus zahlreichen leerstehenden Bunkern und Gebauden bestehende
Anlage (ehemals Sprengstofflager und Lager fur pyrotechnische Artikel) wieder einer neuen
Bestimmung zugeflhrt werden.

Beabsichtigt ist die Produktion, Testung und Lagerung von Munition unterschiedlicher Kaliber im
Auftrag der Bundesministerien fur Inneres (BMI) sowie Landesverteidigung (BMLV).

Das Vorhaben an diesem Standort ist fiir ganz Osterreich einzigartig, da im gesamten
Bundesgebiet keine Produktion von Munition bestimmter Kaliber fur den Ernstfall einer
militarischen Verteidigung oder auch fur den Polizeieinsatz existiert und die Republik durch den
notwendigen Import von Munition vom Ausland abhangig ist.

Aufgrund der langen Historie des Standortes, der bereits in Zeiten der Osterreichisch-
Ungarischen Monarchie als ,,Pulverturm“ bestand, 1956 vom Osterreichischen Bundesheer
Ubernommen und die militarische Nutzung erst im Jahr 2011 eingestellt wurde, eignet sich das
Areal fUr eine erneute entsprechende Inbetriebnahme.

Hinzu kommt, dass sich der Standort aus raumplanerischer Sicht durch die Abgeschiedenheit
trotz seiner zentralen Lage hervorragend fiir die beabsichtigte Nutzung eignet: Die vorhandene
Infrastruktur kann ohne groBartige Umbauten weiter verwendet werden und der Abstand zu den
nachstgelegenen Siedlungen ist ausreichend groB und die Auslaufer des Muraunberges schirmen
die Bevolkerung zusatzlich von den auftretenden Emissionen der SchieBanlage ab.

Im Sinne einer flachensparenden und ressourcenschonenden Entwicklung ohne weitere
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort
zu begruBen.

Das offentliche Interesse fur die Ausarbeitung des gegenstandlichen Teilbebauungsplanes ist
alleine schon dadurch begrindet, dass die Produktion ausschlieBlich fur und im Auftrag von
BMLV und BMI geschieht.

[ zIVILTECHNIKER 1



St. Veitan der Glan Teilbebauungsplan ,,Muraunberg”

2 ERLAUTERUNGEN ZU DEN FESTLEGUNGEN IN DER VERORDNUNG

Mit dem vorliegenden Teilbebauungsplan werden auch Bedingungen festgelegt, die vom
Allgemeinen Textlichen Bebauungsplan der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan aus dem Jahr
2020 abweichen. Diese und einzelne Punkte des Verordnungstextes werden hier genauer
erlautert:

zu§3: Die MindestgroBe der Baugrundstticke eines Baugrundstlickes bei offener Bebauung
innerhalb der Zone 4 (Gewerbegebiet, Industriegebiet, Sondergebiet, Vorbehaltsflache
und Gebiet mit Sonderwidmung) wird entgegen der Festlegung im Textlichen
Bebauungsplan der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan mit 35.000 m? statt 1.000 m®
festgelegt. Dies bildet den Umstand ab, dass eine kleinteilige Aufteilung des
Planungsraumes verhindert und das Erhalten der Flachen fur die vorgesehene Nutzung
gewahrleistet werden soll.

zu 84: GeschoBflachenzahl (GFZ): 0,15

Die Festlegung der GFZ entspricht der bereits bestehenden Bebauung und deren
baulicher  Ausnutzung im Planungsraum, mit einem geringflgigen
Erweiterungspotential fur die Errichtung oder Erweiterung von notwendigen
Betriebsanlagen.

zu §6: Hoéhenfestlegung:

Die SchieBstatte soll mit einem MindestmaB von 0,50 m gegenuber dem
angrenzenden projektierten Gelande versenkt werden. Der punktuelle Zugang bleibt
hierfir im Sinne einer schwellenlosen ErschlieBung unberucksichtigt.

Die Versenkung soll die entstehende Larmausbreitung des SchieBstandes, in
Kombination mit begleitenden LarmschutzmaBnahmen, minimieren.

zu87: Die Baulinien werden so festgelegt, dass sie sich mit den AusmaBen der
Bestandsobjekte decken, jedoch noch einen geringen Erweiterungsspielraum haben.

Baufelder von neu geplanten Gebauden oder Anlagen, wie die der Qualitatskontrolle
der hergestellten Produkte (SchieBstand), werden auf das erforderliche AusmafB samt
einem gewissen Spielraum fur eine optimierte Lagefestlegung im Gelande festgelegt.

In der gegenstandlichen Teilbebauungsplanung ist es essentiell, die geplanten
Nutzungen fur den Betrieb einer Munitionsproduktion und -lagerstatte zu beschreiben
und ortlich festzulegen. Daher sind auch die bestehenden, unter aufgeschuttetem
Gelande befindlichen Bunkeranlagen mit Baulinien als Baufelder abgebildet.
Innerhalb dieser Baufelder konnen geringflugige bauliche Erweiterungen getatigt
werden, keinesfalls jedoch ist eine Erhohung von bestehenden Bunkeranlagen
zulassig.

zu 88: Fur eine derartige, sehr spezifische Nutzung weist der im Textliche Bebauungsplan der
Stadtgemeinde festgelegte Stellplatzschlussel keine Mindestangaben aus. Als
Referenz fur eine Festlegung im Bauverfahren wird jedoch auf die Regelung im
allgemeinen textlichen Bebauungsplan der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan aus
dem Jahre 2020 zurlickgegriffen. Analog zu einem Gewerbe- oder Industriebetrieb

[ zIVILTECHNIKER 2



St. Veitan der Glan Teilbebauungsplan ,,Muraunberg”

konnen im Bauverfahren diese Kennwerte als Mindestwerte fur eine erforderliche KFZ-
Stellplatzanzahl herangezogen werden.

Aufgrund verschiedener Standortfaktoren, vor allem die Lage und die GroBe des Areals
betreffend, wird vorgegeben, dass die erforderlichen Stellplatze innerhalb des
Planungsraumes nachzuweisen sind.

zu89: Nutzungskategorie | Verwaltung: Verwaltungsgebaude inklusive Betriebsunter-
kinfte mit Aufenthalts- und Wohnraumen, da das Gelande
standig durch Sicherheitspersonal uberwacht wird;
Werkstatten- und Reparaturraumlichkeiten oder Ahnliches

Nutzungskategorie Il Lager + Produktion: Bauliche Anlagen zur Lagerung und
Produktion von Munition bzw. deren Herstellungs-
komponenten oder Ahnliches. Lagerflichen kénnen auch
fir Instandhaltungsgeratschaften o.A. genutzt werden.

Nutzungskategorie Ill SchieBstéatte: Bauliche Anlage zur Testung der Munition;
Qualitatskontrolle sowohl witterungsgeschutzt, als auch
abschnittsweise frei bewittert.

3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die rechtliche Grundlage des Bebauungsplanes findet sich in den 8§ 47 bis 51 Karntner
Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 2021), LGBL. Nr. 59/2021, in der geltenden Fassung LGBL. Nr.
47/2025.

Nach 8 47 Abs. 1 hat der Gemeinderat fur die als Bauland gewidmeten Flachen mit Verordnung
generelle Bebauungsplane zu beschlieBen. Im Sinne dessen darf der Bebauungsplan den Zielen
und Grundséatzen der Raumordnung, Uberortlichen Entwicklungsprogrammen, dem o6rtlichen
Entwicklungskonzept und dem Flachenwidmungsplan nicht widersprechen. Er ist den Erforder-
nissen des Orts- und Landschaftsbildes anzupassen. Er hat die Bebauung nach dem Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit entsprechend den ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Weiters werden in den 8§ 47 und 48 die inhaltlichen Regelungen von Bebauungsplanen normiert.
GemaB 8§47 Abs 6 sind eine Reihe von Bestimmungen in jeden Generellen Bebauungsplan
obligatorisch aufzunehmen. Es sind dies die MindestgroBe der Baugrundstiicke, deren bauliche
Ausnutzung, die GeschoBanzahl bzw. Bauhdhe, sowie das AusmaB der Verkehrsflachen. Laut §
48 Abs 5 sind zusatzlich dazu in den Teilbebauungsplanen die Bebauungsweise, der Verlauf der
Verkehrsflachen, die Begrenzung der Baugrundstiicke und die Baulinien verpflichtend.

Je nach den ortlichen Erfordernissen durfen in den Bebauungsplan noch weitere Einzelheiten
aufgenommen werden, wie die Erhaltung und Schaffung von Grinanlagen und Vorgaben fur die
Gelandegestaltung, die Lage von Spielplatzen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen,
Vorgaben fur die duBere Gestaltung baulicher Vorhaben (Firstrichtung, Dachform, Dachdeckung,
Dachneigung, Farbgebung, ...), die Hohe der ErdgeschoBfuBbodenoberkante fur Wohnungen,
Geschaftsrdume, ..., die Art der Nutzung von Gebauden und der Ausschluss bestimmter
Nutzungen sowie Vorkehrungen zur Erhaltung und Gestaltung charakteristischer Stadt- und
Ortskerne.

[ zIVILTECHNIKER 3



St. Veitan der Glan Teilbebauungsplan ,,Muraunberg”

Wenn es zur Schaffung eines einheitlichen StraBenbildes oder Platzraumes erforderlich ist, kann
noch normiert werden, dass Gebaude an eine bestimmte Baulinie (Muss - Linie) herangertckt
werden. Die alternativ aufzunehmenden Regelungen bezlglich des Verlaufes der
Verkehrsfldchen und der Begrenzung der Baugrundsttcke sind in Planform darzustellen.

Laut § 48 Abs. 1, darf der Gemeinderat in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundséatzen
Ubergeordneter Planungsinstrumente einen Teilbebauungsplan beschlieBen.

Ein Teilbebauungsplan ist laut 8 48 Abs. 2 u.a. zu erlassen:

e wenn fur einzelne Grundflachen oder fur zusammenhangende Teile des Baulandes von den
im generellen Bebauungsplan festgelegten Bebauungsbedingungen abgewichen werden soll;

e fUr sonstige zusammenhangende Teile des Baulandes, in denen dies auf Grund der
besonderen ortlichen Verhaltnisse zur Erhaltung oder Gestaltung des Orts- oder
Landschaftsbildes erforderlich ist;

e wenn dies aufgrund der bestehenden naturlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen,
sozialen, kulturellen oder stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes
sowie der Art und des Umfangs der angestrebten Bebauung aus stadtebaulicher Sicht
erforderlich ist.

Neben dem Bebauungsplan kdnnen in einem gesonderten Plan (Gestaltungsplan) Vorkehrungen
zur Erhaltung und Gestaltung charakteristischer Stadt- und Ortskerne, Bestimmungen Uber
Dachformen, Dachdeckung, Arkaden, Lauben, Balkone und Farbelungen geregelt werden.

Fir das Verfahren betreffend den Bebauungsplan gelten die Regelungen des § 51 Abs. 1 bis 9 des
K-ROG 2021. Demnach ist der Entwurf des Bebauungsplanes durch acht Wochen im
Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und im Internet auf der Homepage der
Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage ist durch Kundmachung bekannt zu geben. Die wahrend
der Auflagefrist beim Gemeindeamt gegen den Entwurf schriftlich eingebrachten Einwendungen
sind vom Gemeinderat bei der Beratung liber den Bebauungsplan in Erwagung zu ziehen.

Ausgenommen der Bebauungsplane der Stadte mit eigenem Statut bedlrfen Bebauungsplane zu
ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung, wenn diese in ihrer
Stellungnahme im Auflagenverfahren gemaB 8 51 Abs. 2 mitgeteilt hat, dass Versagungsgrinde
gemaB 8 51 Abs. 7 bestehen:

Versagungsgriunde liegen dann vor, wenn der Teilbebauungsplan

e dem Flachenwidmungsplan widerspricht,

e dem ortlichen Entwicklungskonzept widerspricht,

e einem Uberortlichen Entwicklungsprogramm des Landes widerspricht,

e in sonstiger Weise Uuberortliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf den
Landschaftsschutz verletzt, oder

e sonst gesetzwidrig ist.

Die Verordnung tritt nach Beschluss des Gemeinderats mit Ablauf des Tages der Kundmachung
im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde in Kraft.

Fur die Anderung von Bebauungspldnen gelten die Regelungen nach 8 50 Abs. 1 bis 4 des K-ROG
2021.

[ zIVILTECHNIKER 4



St. Veit an der Glan Teilbebauungsplan ,,Muraunberg®

4 BESTANDSERHEBUNG

4.1 PLANUNGSRAUM

Der Planungsraum ist am Muraunberg gelegen, der sich in der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan
in der Katastralgemeinde Niederdorf befindet. An seinem hdchsten Punkt erreicht der
Muraunberg 708 m.U.A., der Planungsraum liegt auf einer Seehdhe von ca. 575 m.U.A. nordlich
der Ortschaft Baardorf.

Relativ zentral gelegen bildet der Muraunberg die sudwestliche, naturliche Begrenzung des
urbanen Siedlungsraumes St. Veit an der Glan stellt auBerdem ein wesentliches
landschaftspragendes Element im Stadtgemeindegebiet dar.

Abbildung 1: Planungsraum im kommunalen Kontext (Quelle: KAGIS)

Aus dem Namen der lokalen Ortsbezeichnung ,,Zwischenbergen ldsst sich die geographische
Lage des Planungsraumes ableiten, denn dieser liegt zwischen dem suddstlichen und
nordwestlichen Hohenzug des Muraunberges. Die Flachen fallen von Osten und Suden nach
Norden und Westen ab und die ErschlieBungsstraBen teilen den Raum gewissermaBen in eine
untere und obere Ebene.

Am gegenstandlichen Areal befindet sich bereits seit der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie
ein Munitionslager, das zu dieser Zeit noch als ,,Pulverturm® bezeichnet wurde. 1956 wurde das
Lager vom Osterreichischen Bundesheer (ibernommen, die militarische Nutzung wurde jedoch
im Jahr 2011 eingestellt. Seither wurden an den bestehenden baulichen Anlagen sowie an den
Bunkern keine Veradnderungen durchgefuhrt.

Aufgrund des abseits gelegenen Standortes beschranken sich unmittelbar angrenzende
Nutzungen auf die Forstwirtschaft. Ansonsten sind keine weiteren Nutzungen auf den
angrenzenden Flachen vorhanden.
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Die ErschlieBung erfolgt uber Sudwesten uber eine PrivatstraBe, die nordlich der Ortschaft
Baardorf in das kommunale Wegenetz einmundet.

Abbildung 2: Planungsraum am Orthofoto (Quelle: KAGIS)

4.2 ORTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

e

\ ol S O
L o et

Abbildung 3: Auszug aus dem Ortlichen Entwicklungskonzept (Quelle: LWK ZT-GmbH, 2014)

Das aktuell rechtskraftige Ortlichen Entwicklungskonzept (OEK) der Stadtgemeinde St. Veit an
der Glan stammt aus dem Jahr 2014 und befindet sich zum gegenwartigen Zeitpunkt in
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Uberarbeitung. Der Entwicklungsplan aus dem OEK 2014 zeigt fir den gegenstdndlichen
Planungsraum die Beibehaltung der aktuellen Widmungskategorie. Des Weiteren ist aufgrund der
Nutzung ein ,,Engerer” und ein ,,Weiterer Gefahrdungsbereich von SchieB- u. Sprengmittellagern
u. mil. Munitionslagern“ kartiert. Der Funktionalen Gliederung ist zu entnehmen, dass es sichum
einen ,Vorrangstandort Sonderfunktion“ handelt.

4.3 FLACHENWIDMUNGSPLAN
Dem zum gegenwartigen Zeitpunkt rechtskraftigen Flachenwidmungsplan ist flar den

gegenstandlichen Planungsraum zu entnehmen, dass die Flachen als ,,Bauland — Sondergebiet -
Sprengstofflager” gewidmet sind.

PLANUNGSRAUM

Abbildung 4: Auszug aus dem Flachenwidmungsplan (Quelle: KAGIS)

Alle ringsum angrenzenden Flachen sind als ,Grinland - Fur die Land- und Forstwirtschaft
bestimmte Flache, Odland“ gewidmet und auBerdem mit der Ersichtlichmachung ,Wald“
versehen.

4.4 NUTZUNGSEINSCHRANKUNGEN

4.4.1 Schutzgebiete
Der Planungsraum befindet sich in keinem Schutzgebiet.

4.4.2 Biotope
Fur den Planungsraum existiert keine Biotopkartierung.

4.4.3 Gefahrenzonenplan
Der Planungsraum beruhrt keine Gefahrenzone lt. Gefahrenzonenplan.
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4.4.4 Oberflachenabfluss

Der Planungsraum berihrt im Westen eine Abflussgasse. Der spezifische Abfluss erreicht in
Teilbereichen dieser Abflussgasse Werte von < 1290 /sm. Fur den restlichen Planungsraum
konnten keine vergleichbar hohe Werte ermittelt werden, wenngleich die Abflussgassen mit
weniger hohen Werten durch den Planungsraum fuhren.

X X : ‘vf K . % Fa ; 3 ok
S Ha -

Abbildung 5: Auszug aus dem Oberflachenabflussplan - Maximal spezifischer Abfluss (Quelle: KAGIS)

4.4.5 Bodenfunktionen
Der Planungsraum beruhrt keine Boden der Kategorie ,,10 % der besten Boden“.

4.5 SCHALLEMISSIONEN

Zur Untersuchung der widmungskonformen Verwendung des Planungsraumes und der
Untersuchung der Art und des AusmaBes der Immissionen an den Grundstlicksgrenzen der
nachstgelegenen Baulandwidmungen wurde eine schalltechnische Untersuchung von der SV
Gutsche & Partner Ges.m.b.H vorgelegt.

Hierin werden die zu erwartenden Gesamtschallemisionen des geplanten Betriebes angefihrt.
Als mafBgebliche Schallemission wird die geplante SchieBstatte mit 130 db(A) bewertet.

»[...] Bei dem gegenstandlichen Vorhaben handelt es sich im Wesentlichen um eine SchieBstéatte
mit baulicher Anlage zur Testung der Munition zur Qualitédtskontrolle sowohl witterungsgeschditzt
als auch abschnittsweise frei bewittert.

M@ zIVILTECHNIKER 8
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Der SchieBstand sowie der Kugelfang selbst werden eingehaust und mit Erde tiberdeckt. Auf einer
Lénge von 30lfm ist der SchieBkanal auf einer Breite von 2,0m nach oben hin frei. Zusétzlich wird
der offene Bereich mit einer schallabsorbierenden Rasterdecke ausgestattet.

Fur den Gesamtbetrieb werden typischerweise folgende Betriebszeiten angesehen:

»Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Sonn- und Feiertage kein Betrieb

Die Betriebszeiten im SchieBkanal sind flir den Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr vorgesehen. Dabei werden taglich 5 mal 50 Schuss bei der Testung
abgegeben. Der gesamte Schussvorgang dauert maximal 20 Minuten taglich.

In der Produktion wird eine Liftungsanlage fir die Zu- und Abluft installiert. Die Heizung der
Raumlichkeit erfolgt durch die bestehende Heizungsanlage.

Die taglichen Zu- und Anlieferungen erfolgen typischerweise von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr
bis 19:00 Uhr mittels LKW und Klein-Lkw. [...]*

(Quelle: Auszug aus: Schalltechnische Untersuchung zum Teilbebauungsplan ,,Muraunberg®, 19.01.2026,
SV Gutsche & Partner Ges.m.b.H.)

Bei der Berechnung der Schallausbreitung werden vier Immissionspunkte festgelegt, die an den
nachstliegenden Grenzen der zu schitzenden Grundstlcke positioniert sind. Das PrognosemaRB
wird mit dem RichtmaRB fir die entsprechende Widmungskategorie des Nachbargrundstlickes
verglichen. Es kann mit der Immissionsausbreitungsberechnung nachgewiesen werden, dass die
Beurteilungspegel (L:a) deutlich unter den Planungsrichtwerten (L.rwv) der jeweiligen
Widmungskategorie Bauland — Dorfgebiet bzw. Bauland — Wohngebiet liegen.

Damit gilt der positive Nachweis erbracht, dass durch den Betrieb des geplanten Bauvorhabens
die zuldssigen Planungsrichtwerte eingehalten und nicht Gberschritten werden.
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5 BEBAUUNGSKONZEPT

Am gegenstandlichen Areal befinden sich derzeit: ein Verwaltungsgebaude, ein Lehrmittelhaus,
ein Arbeitshaus, neun Munitionshduser, ein Hundezwinger, eine Verladerampe und ein
Schutzunterstand. Eine asphaltierte, beleuchtete PrivatstraBe erschlieBt das Gebiet.

Abb. 6d Abb. 6e Abb. 6f

Abbildung 6a-6f: 6a Verwaltungsgebaude, 6b Bunker (Produktionsraum), 6c vollautomatische Produktionsmaschine,
6d Verwaltungsgebaude/Werkstatte, 6e Planungsbereich SchieBstatte, 6f ErschlieBung am Areal,

Das bestehende Verwaltungsgebaude (Abb. 6a), in dem sich Aufenthalts- und Schlafraumlichkeit
befinden, soll nach Nordwesten hin vergroBert und bei Bedarf aufgestockt werden. Die
Produktion findet vollautomatisch statt, weshalb sich der Bedarf fur Raumlichkeiten der
Produktion auf einen Bunker beschrankt (siehe Abb.6b-6c¢). Ein anderer Bunker wird als
Munitionslager genutzt. In einem weiteren bestehenden Gebaude befindet sich eine Werkstatte
(Abb. 6d).

Zusatzlich zu den bestehenden Gebauden soll auBerdem zur Testung der Munition eine
SchieBstatte errichtet werden, die zur Verbesserung des Schallschutzes bis max. zwei Meter ins
Gelande gegraben werden soll (Abb. 6e).

Die Zufahrt erfolgt Uber die L72a und in weiterer Folge uUber eine GemeindestraBe, die am
Talbeginn in die private ZufahrtsstraBe und anschlieBend in die ArealserschlieBung Ubergeht
(Abb. 6f).

(Quelle: Konzept der SVIBEG (Strategische Immobilien Verwaltungs-, Beratungs- und
Entwicklungsgesellschaft m. B. H.)

Stand: 22.01.2025
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Das Gutachten muss aus Befund und Gutachten bestehen, wobei der Befund all jene Grundlagen und die Art ihrer
Beschaffung zu nennen hat, die flir das Gutachten erforderlich sind. Die Begriindung des Gutachtens muss auf
Schlissigkeit Uberprifbar sein. Ergebnisse aus Berechnungen beziehen sich aufgrund der Priifung als Betriebstype
nicht auf den konkreten Antrag, weshalb die Ergebnisse in ihrer GréBenordnung hier bericksichtigt und im
Wesentlichen zur Plausibilitatsprifung der vorliegenden Unterlagen verwendet werden. Dieses betriebstypologische
Gutachten wurde auf Basis, der zum Zeitpunkt der Ausarbeitung zur Verfliigung stehenden Fakten erstellt. Bei
Auftreten weiterer Tatsachen behdlt sich der Verfasser eine anderslautende Stellungnahme ausdricklich vor.
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I. ALLGEMEINES
1.Aufgabenstellung

Die Firma H. Conie Wespe GmbH, Maschinenhausgasse 5, A - 9170 Ferlach,
hat auf Grund der Dbeabsichtigten Errichtung und Betrieb einer
Produktionsstatte mit Testung und Lagerung von Munition unterschiedlicher
Kaliber im Auftrag der Bundesministerien flr Inneres (BMI) sowie
Landesverteidigung (BMLV) ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag
gegeben.

Die Fragestellung lautet: ,Welcher Art und welchen AusmafBes sind
Immissionen an den Grundsticksgrenzen, ausgehend bei Betrieb
(einschlieBlich des Betriebsablaufes) mit diversen Einrichtungen zu erwarten."
Es ist zu beurteilen, ob das gegenstandliche Projekt mit der geplanten
Verwendung der Type nach (bei projektgemaBer Errichtung), im Quervergleich
mit anderen vergleichbaren Anlagen (branchentypologisch), Immissionen
hinsichtlich Schalls verursacht, die geeignet sind, eine Gefahrdung der
Nachbarschaft herbeizufihren und es an den Widmungsgrenzen zu
unzumutbaren Beeintrachtigungen kommen kann.

Flir die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens sind die direkt
angrenzenden Widmungskategorien zu betrachten. Die Emissions- und
Immissionsberechnung wurde nach dem heutigen Stand der Technik unter
Berlicksichtigung der vorhandenen Planunterlagen durchgeflihrt.

Beim gegenstandlichen Projekt sind folgende Nutzungskategorien geplant:
Nutzungskategorie I:

Verwaltung: Verwaltungsgebaude inklusive Betriebsunterklinfte mit
Aufenthalts- und Wohnrdaumen, da das Geléande standig durch
Sicherheitspersonal Uberwacht wird; Werkstatten- und

Reparaturrdumlichkeiten oder Ahnliches

Nutzungskategorie II:

Lager und Produktion: Bauliche Anlagen zur Lagerung und Produktion von
Munition bzw. deren Herstellungskomponenten oder Ahnliches. Lagerflichen
kdnnen auch fir Instandhaltungsgeratschaften o.A. genutzt werden.
Nutzungskategorie III:

SchieBstatte: Bauliche Anlage zur Testung der Munition; Qualitatskontrolle
sowohl witterungsgeschitzt als auch abschnittsweise frei bewittert.

GemaB dem K-ROG 2021 gqilt, dass keine ortlich unzumutbaren
Umweltbelastungen in Bezug auf die Widmungskonformitat gegeben sind und
die Anlagen nach dem Stand der Technik ausgeflihrt werden.
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2.Verwendete Normen, Richtlinien, Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden flUr die Erstellung des Projektes als Basis

herangezogen.
Verwendete Gesetze, Richtlinien Normen
[1] IMMI - Programm zur Schallimmissionsprognose 2025

[11] Kérntner Bauordnung, KB-O; in aktuell giltiger Fassung

[1II] OAL-Richtlinie Nr. 36 ,Schalltechnische Grundlagen fir die 6rtliche
und Uberértliche Raumplanung®;

[IV] ONORM S 5021 ,Schalltechnische Grundlagen fiir die értliche und
Uberdrtliche Raumplanung und -ordnung

[V] OAL-Richtlinie Nr. 21 ,Schalltechnische Grundlagen fur die ortliche
und Uberoértliche Raumplanung - Widmungskategorien

[VI] Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. DINIS09613-2
[VII] Bayrische Parkplatzlarmstudie, 7. Auflage

[VIII] | Schallemissionen von Betriebstypen und Flachenwidmung, B. 154
[IX] Raumordnungsgesetz 2021 - K-ROG 2021 idgF

[X] Report des Umweltbundesamtes ,, Schallemissionen von
Betriebstypen und Flachenwidmung

[XI] ONORM B 8115, ,Schallschutz und Raumakustik im Hochbau®

[XII] Forum Schall des UBA, Referenzwerte fiir Maschinen und Fahrzeuge
[XIII] | RVS 04.02.11 Larmschutz.

Verwendete Projektspezifische Unterlagen

(1) Planunterlagen, Betriebsbeschreibung 2026
(2) Abteilung Landesplanung -KAGIS 2026
(3) Héhenmodell der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
(4) Ortliche Erhebungen 2025
II. BEFUND

Zur Erstellung des Nachweises sowie zur Durchflihrung der Prognosebewertung
fir das AusmaB kinftig moglicher Beeintrachtigungen im Bereich der
nachstgelegenen Umgebung wurden unter Berlcksichtigung der o6rtlichen
Gegebenheiten, zusatzliche Ist-Erhebungen bei den angrenzenden Nachbarn
vorgenommen. Die Larmprognoserechnung wurde flr einen kontinuierlichen
Vollbetrieb der Betriebsanlage mit Hilfe von ONORMen, OAL- Richtlinien
vorgenommen und stellt die Basis flir die entsprechende Beurteilung der
Schallemissionsbelastung dar, wobei als typische Betriebsgerausche flir eine
derartige Betriebsanlage die technischen Anlagen (z.B. Liftungen, Klimagerate
etc.) der SchieBkanal und die Zu- und Abfahrten sowie Manipulationen eruiert
wurden.
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3.Lage und Umgebung

Der Antragsteller beabsichtigt Errichtung und Betrieb einer Produktion mit
Testung und Lagerung von Munition unterschiedlicher Kaliber. Am
gegenstandlichen Areal befinden sich derzeit ein Verwaltungsgebaude, ein
Lehrmittelhaus, ein Arbeitshaus, neun Munitionshduser, eine Verladerampe und
ein Schutzunterstand.

Die Zufahrt erfolgt Uber eine asphaltierte, beleuchtete PrivatstraBe. Das Areal
gilt far Teilflachen der Parzelle Nr. 83/5 (1) sowie fur die Vollflache der Parzelle
Nr. 99/3 (2), alle KG Niederdorf (KG 74518), mit einem Gesamtflachenausmafi
von 66.811 m2.

Abb.01: betroffene Grundstiicksfldchen Kagis 2026

Der derzeit rechtsgliltige Flachenwidmungsplan weist flir den gegenstandlichen
Planungsraum die Widmung ,Bauland - Sondergebiet - Sprengstofflager" aus.
Alle ringsum angrenzenden Flachen sind als ,Grunland - Fir die Land- und
Forstwirtschaft bestimmte Flache, Odland" gewidmet.
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Abb.02: Fldchenwidmungsplan der Bebauungsfldche Kagis 2026

Die nachstgelegen schitzenwerten bebauten Flachen befinden sich sidlich mit

der Widmung ,Bauland - Dorfgebiet"® sowie westlich und d&stlich mit der
Widmung ,Bauland - Wohngebiet".

StzvéEjtan der Glan,

i

| WL

Abb.03: FléchenWidmung der Umgebung -. -' ) Kagis 2026
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Fir die Gesamtliegenschaft sind Parkflachen flr ca. 45 Stellplatze (im
Endausbau) geplant. Die Situierung entspricht den bereits vorhandenen
Parkplatzen im Slden des Areals bzw. entlang der ZufahrtsstraBe auf
Eigengrund.

Flir die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens zur Prifung der
Widmungskonformitat sind die direkt angrenzenden Widmungskategorien zu
betrachten. Im gegenstandlichen Fall handelt es sich um Flachen in weiterer
Entfernung mit der Widmung ,Bauland - Wohngebiet" und ,Bauland -
Dorfgebiet", die zwar nicht direkt an das zu bebauende Grundstiick grenzen,
aber flr die Beurteilung jedenfalls herangezogen werden. Es ist zu prifen, ob
die geplante Betriebstype mit dem Flachenwidmungsplan vereinbar ist.

Zur Erstellung des schalltechnischen Nachweises, sowie zur Durchfihrung der
Prognosebewertung fiir das AusmaB kilnftig moéglicher Beeintrachtigungen im
Bereich der nachstgelegenen Nachbarn wurden unter Berucksichtigung der
ortlichen Gegebenheiten Erhebungen in der nachstgelegenen Nachbarschaft
vorgenommen (Widmungskategorien). Fir die Larmprognose-berechnungen
wurden Planungsrichtwerte entsprechend den Gebietsbezeichnungen gemafB
Karntner Raumordnungsgesetz herangezogen. Fachliche Grundlage flr diese
Untersuchung bildet der Report des Umweltbundesamtes mit der Bezeichnung
,Schallemissionen von Betriebstypen und Flachenwidmung”, sowie die ONORM
S 5021. Weiters werden Planungsrichtwerte flr die relevanten Widmungs-
kategorien der OAL Richtlinie Nr. 36 herangezogen.

Die Beurteilung erfolgt im Hinblick auf Emissionen flr die Tageszeit, Abendzeit
und die Nachtzeit. Die Darstellung der Umweltauswirkungen des geplanten
Vorhabens wird durch eine ,Prifung der Widmungskonformitat nach der
zulassigen Immission” flr die Bereiche der jeweils nachstliegenden
Widmungsgrenzen durchgefihrt.

In der vorliegenden Begutachtung handelt es sich um mehrere leerstehende
Bunker und Gebdude bestehender Anlagen (ehemals Sprengstofflager und
Lager fur pyrotechnische Artikel), welche nunmehr einer neuen Bestimmung
zugefihrt werden. Beabsichtigt sind die Produktion, Testung und Lagerung von
Munition unterschiedlicher Kaliber im Auftrag der Bundesministerien fur
Inneres sowie der Landesverteidigung.

Die Beurteilung erfolgt sowohl im Hinblick auf Emissionen von
Dauergerauschen als auch auf Emissionen von zeitlich schwankenden
Gerauschen (energetische Mittelungspegel). Dabei wurden aufgrund der
bestehenden Widmung die daflir vorgesehenen Richtwerte miteinbezogen. Die
Emissionen der Widmungsflaichen werden durch den A-bewerteten
flachenbezogenen Schallleistungspegel Lw'a definiert. Die flachenmaBige
Nutzung der Grundstucke wird berticksichtigt.
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4.Betriebstypologie und Widmung

4.1 GRUNDLAGE

Fachliche Grundlage fiir diese Untersuchung sind Vergleichsbetriebe,
insbesondere jene die der geplanten Betriebsart entsprechen. Es ist zu prifen,
ob die Betriebstype mit der Flachenwidmung vereinbar ist. Grundlage flir das
betriebstypologische Gutachten sind die vorliegenden Einreichunterlagen.

Flr die Frage der Beurteilung der Zulassigkeit des gegenstandlichen Vorhabens
auf einem als ,Bauland - Sondergebiet" festgelegten Grundstliick ist von
nachstehenden Uberlegungen von Emissionen Schall als Schutzgiter
auszugehen.

4.2 BETRIEBSBESCHREIBUNG

Im Konkreten und unter Berucksichtigung der Erkenntnisse des Verwaltungs-
gerichtshofes werden flr dieses Gutachten auch Vergleichsbetriebe heran-
gezogen. Der Vergleich bezieht sich daher auf das Emissionsverhalten ahnlicher
Betriebe, was insbesondere durch die technische Ausristung und den
Betriebsablauf (ersichtlich aus der Betriebsbeschreibung) gegeben ist. Bei dem
gegenstandlichen Vorhaben handelt es sich im Wesentlichen um eine
SchieBstatte mit baulicher Anlage zur Testung der Munition zur
Qualitatskontrolle, sowohl witterungsgeschitzt als auch abschnittsweise frei
bewittert.

Der SchieBBstand sowie der Kugelfang selbst werden eingehaust und mit Erde
Uberdeckt. Auf einer Lange von 30Ifm ist der SchieBkanal auf einer Breite von
2,0m nach oben hin frei. Zusatzlich wird der offene Bereich mit einer
schallabsorbierenden Rasterdecke ausgestatte.

FlUr den Betrieb werden typischerweise folgende Betriebszeiten* angesehen:

Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Sonn- und Feiertage kein Betrieb

Die Betriebszeiten im SchieBkanal sind fir den Zeitraum von 08:00 Uhr bis
12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr vorgesehen. Dabei werden taglich
5 mal 50 Schuss bei der Testung abgegeben. Der gesamte Schussvorgang
dauerte maximal 20 Minuten taglich.

In der Produktion wird eine Llftungsanlage fur die Zu- und Abluft installiert.
Die Heizung der Raumlichkeit erfolgt durch die bestehende Heizungsanlage.

Die taglichen Zu- und Anlieferungen erfolgen typischerweise von Montag bis
Freitag von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr mittels LKW und Klein-Lkw.
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4.3 ZUR WIDMUNG

Beim gegenstandlichen Vorhaben handelt es sich um ein Grundstick mit der
Widmung ,Bauland - Sondergebiete® gemaB § 24 des Karntner Raum-
ordnungsgesetz 2021 - K-ROG 2021 idF gilt:

+Als Sondergebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die fur bauliche
Anlagen bestimmt sind, die sich nach der Art oder den Umstdnden des
jeweiligen  Bauvorhabens oder im  Hinblick auf die gewachsene
Bebauungsstruktur nicht unter die §§ 17 bis 23 einordnen lassen oder die einer
besonderen Standortsicherung bedirfen, wie umweltgeféhrdende Gewerbe-
oder Industriebetriebe und Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG,
Explosivstofflager, SchieBstéatten, Kasernen, Schwerpunkt- und
Zentralkrankenanstalten, Abfallbehandlungsanlagen, Kirchen, Kléster, Burgen,
Schlésser, Ausflugsgasthduser, Schutzhitten uéd.. Bei der Festlegung von
Sondergebieten ist der jeweilige Verwendungszweck auszuweisen."

Die Lage der einzelnen Baugebiete im Bauland sowie die zuldssigen Nutzungen
innerhalb eines Baugebietes sind so aufeinander abzustimmen, dass unter
Bedachtnahme auf die 6&rtlichen Gegebenheiten und den Charakter der
jeweiligen Art des Baulandes gegenseitige Beeintrachtigungen und o&rtlich
unzumutbare Umweltbelastungen, insbesondere durch Schall, méglichst
vermieden werden.

4.4 DER BETRIEBSTYP

Zum Zwecke der Erstellung dieses Gutachtens wurden Recherchen,
Besichtigungen und Befahrungen von vergleichbaren Anlagen vorgenommen
und die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Erhebungen gemeinsam mit den
aus beruflicher Erfahrung gewonnenen Erkenntnissen bericksichtigt.
Als Betriebstype wird ein Betrieb in der Betriebsart ,SchieBstatte" definiert,
welcher in ahnlicher Ausfihrung in verschiedensten Standorten in naherer
Umgebung realisiert ist. Im Zuge des Vergleiches dieser Betriebe untereinander
wird insbesondere berlcksichtigt:

e Technische Ausstattung

e GroBe der Anlage (Parkplatz, Anlagen)

e Nutzung der Anlage
Vergleichbare betriebstypische Anlagen sind:

e Beschussamt Ferlach - Ferlach

e Blintendorf - St. Veit
Die dem Antrag zum  Teilbebauungsplan zu Grunde liegende
Betriebsbeschreibung lasst erkennen, dass in Verbindung mit der sonstigen
Ausstattung das Betriebsbild erfillt wird. Jedenfalls ist vom Stand der Technik
als Grundlage flur die Planung derartiger Anlagen auszugehen. Das
gegenstandliche Vorhaben weicht auf Grund der gebaudetechnischen,
geratetechnischen und baulichen Ausstattung und des Betriebsablaufs nicht
erheblich von anderen ahnlichen Betrieben des definierten Betriebstyps ab.
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5. Schutzgiiter

5.1 ABGRENZUNG DER RELEVANTEN BEURTEILUNGSKRITERIEN
Nach MaBgabe der vorliegenden Planung und der Betriebsbeschreibung ist
davon auszugehen, dass die Betriebstype einer Anlage entspricht, die It.
Raumordnungsgesetz widmungskonform und betriebstypisch flir die Widmung
~Sondergebiet" ist.
GemaB Gemeinde-Flachenwidmungsplan bzw. Kagis ist die aktuelle
Grundstickwidmung ,Bauland - Sondergebiet - Sprengstofflager”. Die
Widmung der zu untersuchenden Grundstlicke sind , Bauland - Dorfgebiet" bzw.
,Bauland Wohngebiet".
Es ist daher vornehmlich zu prifen, ob die durch den typischen Betrieb eines
Produktionsbetriebes verursachten Emissionen der vorhandenen
Widmungskategorie entspricht und bei den Immissionen die nachstliegenden
Baulandgrundstiicken in deren Widmungskategorie adaquat sind.

5.2 SCHUTZGUT SCHALL
Schallemissionen sind durch den Betrieb gegeben, insbesondere durch
haustechnische Anlagen und Fahrbewegungen inklusive Manipulationen im
Freien und durch den Schiesskanal. Die Zufahrt zu derartigen Betriebsanlagen
erfolgt direkt von 6ffentlichen Verkehrswegen.
Die zur Beurteilung heranzuziehenden Immissionspunkte werden an die
nachstliegende Grenze der zu schitzenden Grundsticke positioniert. Das
PrognosemaB wird mit dem RichtmaB flir die entsprechende Widmungs-
kategorie des Nachbarschaftsgrundstiickes verglichen.
Flr die Beurteilung werden aus schallschutztechnischer Sicht funf typische und
reprasentative Immissionspunkte und ein Referenzpunkt an den definierten
Grundstlcksgrenzen der untersuchten Konfliktzonen gewahlt:

Immissionsorte* Zeitraum (pianungsrichtwerte)
TAG ABEND Nacht
IPkt001 - Parz.Nr. 701/65 KG 74528 ,Bauland Wohngebiet*| 50 dB 45 dB 40 dB

IPkt002 - Parz.Nr. 81/2 KG KG 74518 ,Bauland Dorfgebiet" 55 dB 50 dB 45 dB

IPkt003 - Parz.Nr. .49 KG 74512 ,Bauland Wohngebiet * 50 dB 45 dB 40 dB

IPkt004 - Parz.Nr. .482 KG 74528 ,Bauland Wohngebiet" 50 dB 45 dB 40 dB

IPkt005 - Parz.Nr. 747/95 KG 74528 ,Bauland Wohngebiet" 50 dB 45 dB 40 dB

RefP - Parz.Nr. 6/12 KG 74518 (6ffentliche StraBe) ** 41 dB Referenzpunkt

*detaillierte Situierung der Messpunkte - siehe Anhang
** Referenzpunkt zur Uberpriifung der Ergebnisse des Berechnungsprogramms

Der Referenzpunkt dient dazu, die Berechnungsergebnissen mit den
gemessenen Werten vor Ort zu Uberprifen und gegebenenfalls durch
Kontrollmessungen nachzuprifen und zu verifizieren.
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Fir die Berechnung von SchieBstatten gibt es unterschiedliche
Berechnungsprogramme. Um eine moglichst groBe Nahe zur Anwendung der
DIN ISO 9613-2 herzustellen, wurde aus physikalischen Griinden der offene
Bereich des SchieBstandes als Flachenschallquelle berticksichtigt.

Fir SchieBgerausche unter Freifeldbedingungen koénnen komplexere
Berechnungsverfahren z.B. ISO 17201-3 angewendet werden. Die Prognose-
rechnungen von SchieBgerdauschen unter der Anwendung der DIN ISO 9613-2
wird dadurch bestatigt, dass ein Referenzpunkt festgelegt wurde. Vorerst
wurde ein Maximalpegel eines definierten Einzelereignisses (Schuss) vor Ort
(im Bereich des geplanten SchieBkanals) gemessen. Danach wurde im
Referenzpunkt die Schallimmission des gleichartigen Schallereignisses
messtechnisch erfasst. Zur Verifizierung des Schallpegels wurden im
Immissionsort als auch im Referenzpunkt mehrmalig Schiisse gemessen.

Die gemessenen Emissionswerte wurden mit dem Berechnungsprogramm
basierend der DIN ISO 9613-2 flir den Referenzpunkt berechnet und mit den
Ergebnissen der Schallmessung verglichen. Die Vergleichsmessung stimmten
mit den durchgeflihrten Berechnungen bei einer Abweichung von +/-0,3dB
Uberein. Damit wurde nachgewiesen, dass das verwendete Berechnungsmodell
flr die vorliegenden Beurteilung als zuldassig und anwendbar gilt. Diese Werte
entsprechen den Erfahrungen gleichartiger Anlagen und kd&nnen als
nachvollziehbar und plausibel angesehen werden.

Abb04.: 3-D Modell mit Situierung der Immissionspunkte (siehe Anhang) SRTM 2026

5.2.1 Betriebstypische Emissionen

Die Larmprognoserechnung fiir eine entsprechende Beurteilung der Schall-
emissionen wurde auf Basis von Schallpegelmessungen bei vergleichbaren
Anlagen durchgefuhrt. Die Emissionen der Grundstucksflache werden durch
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den A-bewerteten flachenbezogenen Schallleistungspegel Lw',a definiert. Auf
Basis von Richtlinien wird ein anlagenbezogener Anpassungswert von +5dB
berlicksichtigt.

Blro und Verwaltung:

Aktivitaten und zusatzliche Anlagenteile im Blro- und Verwaltungs-
raumlichkeiten werden vernachlassigt, da es zu erwarten ist, dass bei
Verwaltungstatigkeiten keine maBgebenden Emissionen nach auBen
durchdringen.

Sanitar- und Sozialrdume

Diese werden Ublicherweise mittels Ventilators mechanisch be- und entliftet.
Zur Berechnung der Emissionen des Luftungsventilators wurde typischerweise
folgender Wert zugrunde gelegt: Fortluft Lw,a = 63dB, Frischluft Ly a = 63dB;
Klimaanlagen

FUr derartigen Gebdaude werden erfahrungsgemafB ca. 2 Splitgerate am Dach
des Gebaudes situiert. Aufgrund von Messungen bei vergleichbaren Anlagen
wird ein Schallpegel von 65dB(A) angesetzt.

Luftungsanlagen:

Die Liftungsanlagen in Blrogebauden und Produktion erfolgt durch stationare
Gerate am Dach des Gebaudes und wird mit je 70dB(A) angesetzt.
AuBeneinheiten Heizungsanlage:

Die Beheizung erfolgt durch Warmezufuhr (Bestand).

Manipulationen im Freien (Zu- und Ablieferungen): Die Manipulationen flr
einen typischen Betrieb finden Ublicherweise einmal taglich im Zeitraum von
6:00 Uhr bis 17:00 Uhr und mit einer Dauer ca. 30 Minuten statt. Flr die
Anlieferungen wird aufgrund von Referenzwerten (Forum Schall) vergleichbarer
Betriebsweise und eigenen Erfahrungen ein Schallleistungspegel von 80dB
berlicksichtigt.

Parkplatzflachen: Die Bewegungshaufigkeit von Fahrzeugen auf den
Stellplatzen in den unterschiedlichen Zeitraumen werden gemaB der
Bayerischen Parkplatzlarmstudie beurteilt und berechnet. Es wurden 45
Stellplatze bertcksichtigt, wie bereits vorhanden.

KFZ - Fahrbewegungen im Freien: Bei dem Betrieb sind auch die
Fahrbewegungen auf der zur Anlage gehdérenden Zu- und Abfahrten und die
dadurch verursachten Schallemissionen zu beachten. Auf Grund der Betriebsart
wird ein langenbezogener Schallleistungspegel von 67dB(A) bericksichtigt.
SchieBkanal: Zur Berechnung der Emissionen des SchieBkanals wurde ein
Schallleistungspegel von Ly,a = 130dB bei einer offenen Flache von ca.150m?2
berlicksichtigt. Dieser Wert entspricht dem  Maximalpegel eines
Schussereignisses von 160dB in einer Entfernung von 30m (beginn des offenen
SchieBkanals). Dieser Ereignispegel bei Austritt ins Freie wurde als Wert flr die
Flachenschallquelle fir den gesamten offenen Bereich berlicksichtigt und
entspricht somit dem ,worst case szenario".

Diese Vorgehensweise entspricht den Erfahrungen bei gleichartigen Anlagen
und wurden durch Messungen vor Ort als Referenzmessungen bestatigt.
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Als schallmindernde MaBnahmen wurden entlang des offenen SchieBkanal
beidseitig ein Larmschutzwall (Erdwall) in einer Héhe von ca.2,8m und die
Vertiefung des SchieBkanales in der Berechnung berlcksichtigt. Weiters wird
im Bereich des geschlossenen SchieBkanal sowie der Kugelfang (je ca. 30Ifm)
innenseitig mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet. Der offene Bereich
(ca.40lIfm) wird mit einer hochabsorbierenden Larmschutzplatten (z.B. Fa.
webra) verdeckt.

Gesamtemission Schall Lw.a in dB(A):

Emittent Tageszeit | Abendzeit | Nachtzeit

Laftung Sanitar-/Sozialraume 66
Klimaanlagen 68
Laftung/Absaugung im Freien 73
Manipulationen im Freien 80
Parkplatzflachen (laut Parkplatzlarmstudie) 81,8
Fahrbewegungen 70,0
SchieBstatte 130

Gesamtschallemission 130,0

6.PRUFUNG DER WIDMUNGSKONFORMITAT

Prifung gemaB Datenkatalog und Planungsrichtwerten zur Larm-
kontingentierung gemaB der abstrakten Nutzung zur Beurteilung der
Widmungskonformitat bzw. ob in benachbarten Widmungen keine
Nutzungskonflikte entstehen. Die Beurteilung erfolgt als:

e Prifung der Widmungskonformitat nach der zuldssigen Emission

e Prifung der Widmungskonformitat nach der zuldassigen Immission

6.1 PRUFUNG DER WIDMUNGSKONFORMITAT NACH DER ZULASSIGEN
EMISSIONEN - SCHALL

Far derartige Anlagen sind keine Bedingung und Prifungen vorgegeben und
werden daher vernachlassigt.

6.2 PRUFUNG DER WIDMUNGSKONFORMITAT NACH DER ZULASSIGEN
IMMISSION - SCHALL

Zur immissionstechnischen Beurteilung wird eine Ausbreitungsrechnung nach
dem Stand der Technik durchgefihrt. Dabei wird auf die nachstliegenden
Grenzen der schltzenswerten Grundsticke der Nachbarschaft (mit der
Widmung ,,Wohngebiet" bzw. ,Dorfgebiet™) Bezug genommen.

Die immissionstechnische Prifung und Beurteilung erfordert eine
Ausbreitungsberechnung mittels einer Flachenquelle. Die schitzenswerten
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Grundstliicke im Umfeld des Vorhabens sind bei Prifung der
Widmungskonformitat nach der zuldassigen Immission zu betrachten. Die
Immissionspunkte sind an den nachstliegenden Grenzen der schitzenswerten
Grundstlcke zu legen.

Die Immissionsausbreitungsberechnung wurde mit Hilfe des zugelassenen
Schallausbreitungsprogramms der Firma  Wbdlfel IMMI-Version 2025
durchgeflihrt und dabei die Immissionspunkte IPkt001 bis IPkt0O05 betrachtet.
Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Prognosewerte aus der
Immissionsausbreitungsberechnung flir die beiden Immissionspunkte

ersichtlich.
Kurze Liste (auszugsweise) Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach Lden (Osterr.) - ONORM S 5021
Variante 1 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
Tag (6-19Uhr) || Abend(19-22Uhr) | Nacht (22-6 Uhr) |
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 IPkt 001 47.2
IPkt002 IPkt 002 39.6
IPkt003 IPkt 003 32.3
IPkt004 IPkt 004 36.5
IPkt005 IPkt 005 43.6

Zur Verifizierung und Uberpriifung wurde ein Referenzpunkt berechnet

Kurze Liste (auszugsweise) Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach Lden (Osterr.) - ONORM S 5021
Referenz Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
Tag (6-19 Uhr) | Abend(19-22 Uhr) | Nacht (22-6 Uhr)
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt005 RP 41.2

Zu prufen ist, dass der Zahlenwert des relevanten Immissionspegels nicht Gber
dem Planungsrichtwert (Lr,rw) des Nachbargrundstiicks liegen. Diese Bedingung
muss sowohl fur die Tag-, Abend- als auch die Nachtzeit erfiillt sein.

Bedingung und Prifung auf: Lra < Lrrw

Das Ergebnis der Immissionsrechnung zeigt mit Belegung durch die
Flachenschallguellen entsprechend den Vorgaben, dass der aquivalente
Dauerschallpegel Laeq folgend zu erwarten ist:

Immissionspunkt | Zeitraum |Maximalpegel| Planungs- Nachweis-

Grundsttick (reiner (Ereignispegel) | richtwert kriterium
Tagesbetrieb) LA max LrFw Lra < Lrrw

IPkt 001

Parz.Nr. 701/65 Tag 47 50 erfallt

Wohngebiet

IPkt 002

Parz.Nr. 81/2 Tag 40 55 erflllt

Dorfgebiet
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IPkt 003

Parz.Nr. .49 Tag 32 50 erflllt
Wohngebiet

IPkt 004

Parz.Nr. .482 Tag 37 50 erfullt
Wohngebiet

IPkt 005

Parz.Nr. 747/95 Tag 44 50 erflllt
Wohngebiet

Im Referenzpunkt wurde das Schussereignis im Bereich des geplanten
SchieBkanals mit 41dB gemessen. Vor Ort wurde das Schussereignis mit La,max
von 160dB messtechnisch erfasst. In der Ausbreitungsberechnung wurde das
Schallereignis als Punktquelle eingesetzt und ergab eine Immissionswert von
41,2dB. Es wurde somit nachgewiesen, dass die Ergebnisse von dem
Berechnungsprogramm mit den tatsachlichen Schallmessungen
Ubereinstimmen und aussagekraftig ist.

III. GUTACHTEN

7.Beurteilung der Widmungskonformitat

Auf Basis der flir das Projekt zur Verfligung stehenden Unterlagen und der zur
Emissions- und Immissionsprognose zu Grunde gelegten technischen
Unterlagen ist zu prifen, ob das beabsichtigte Bauvorhaben gemaB des
Karntner Raumordnungsgesetzes widmungskonform ist. Als Vergleichsbetriebe
wurden naheliegende Vergleichsanlagen, die in Art und Weise analog sind,
verglichen. Durch Vergleiche der Betriebsablaufe sowie der Art der Nutzung
sowie der erforderlichen An- und Abfahrten kénnen diese Anlagen als adaquat
angesehen werden.

Die vorgenommene Begutachtung erfolgte auch unter Bedachtnahme auf die
ortlichen  Gegebenheiten und auf die Zielsetzung, gegensatzliche
Nutzungsbeeintrachtigungen zu vermeiden.

Fir das behdrdliche Verfahren werden die betriebstypischen Emissionen und
Immissionen mit der widmungsbezogenen Ortsiblichkeit relevanter
Nachbarzonen verglichen. Die Betrachtung des Bauvorhabens und die
Berechnung ihrer madglichen Auswirkungen (worst case szenario) auf die
Ortliche Situation zeigt, dass die jeweils geltenden Grenzwerte eingehalten
werden.

B Sachverstidndiger Theodor.-KérnerstraBe 20 | A-9065 Ebenthal | T:+43 6645654216 | office@sv-gutsche.at | www.sv-gutsche.at



25067 SGA Muraunberg 16

Die durchgeflihrten Berechnungen zeigen deutlich, dass die
Widmungsgrenzwerte in den Immissionspunkten IPktO0O1 bis IPkt005
eingehalten werden.

Die haustechnischen Anlagen, Parkplatzflachen (inkl. aller anderen
Fahrbewegungen) sowie die AuBenanlagen sind flr derartige Anlagen als
typisch-spezifisch anzusehen. Auch sind die Betriebszeiten ahnlich oder gleich
wie bei vergleichbaren typischen Produktionsanlagen. Fir den Schiesskanal
selbst wurden wesentliche schallmindernde MaBnahmen wie z. B. Vertiefung
des Schusskanals, Errichtung beidseitigem Erdwalle, Rasterdecke Uber die
offene Freiflache) vorgesehen.

Da es sich um eine raumlich begrenzte Potentialflache handelt, werden mit
diesem Vorhaben die infrastrukturellen Voraussetzungen flr die Gesamtflache
geschaffen. Somit entspricht das gegenstandliche Vorhaben den Zielsetzungen
der ortlichen Raumplanung. Weiters handelt es sich um einen Betrieb, der
hinsichtlich der Bebauung als flachensparend anzusehen ist und es wird auch
auf eine effiziente ErschlieBung geachtet.

Die Prifung der Widmungskonformitat nach den zuldssigen Immissionen
ergibt, dass die Planungsrichtwerte flr zuldssige Immissionen laut
Flachenwidmungsplan eingehalten werden. Die berechneten Werte wurden
Uber die durchgefiihrten Messungen bestatigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den Betrieb des geplanten
Bauvorhabens die zuldssigen Planungsrichtwerte eingehalten und nicht
Uberschritten werden.

Die Beurteilung ist positiv.

Der Sachverstandige
Ing.MMag. Jirgen Gutsche
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IV. ANHANG

8.Situierung der Immissionspunkte

Immissionspunkt IPkt001
Parz.Nr.701/65
74528 KG St.Veit an der Glan

Immissionspunkt IPkt002
Parz.Nr.81/2
74518 KG Niederdorf

Immissionspunkt IPkt003
Parz.Nr. .49
74512 KG Hérzendorf

Immissionspunkt IPkt004
Parz.Nr. .482
74528 KG St. Veit an der Glan

B Sachverstidndiger Theodor.-KérnerstraBe 20 | A-9065 Ebenthal | T:+43 6645654216 | office@sv-gutsche.at | www.sv-gutsche.at



25067 SGA Muraunberg 18

Immissionspunkt IPkt005
Parz.Nr. 747/95
74528 KG St. Veit an der Glan

Referenzpunkt RefP
Parz.Nr. 6/2
74518 KG Niederdorf
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9.Berechnungsergebnisse

(auszugsweise)

Teilbebauungsplan - , MURAUNBERG"

450000 451000 452000 453000

5178000

IP¥003

5177000

5176000

T T T T I; T T T T T T
452000

Legende Tag (8-19 Uhr)
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~  Hilfslinie dB(A)
. A =35
Schallausbreitung | x Hohenpunkt
~¢ Héhenlinie S0t
& Immissionspunkt »5065
4 Flachen-SQ/ISO 9613 e
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IMMI 2025
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Detailansicht Schallausbreitung mit Hohenpunkte

Raster Tag (6-19 Uhr) [ Variante 1, Rel. Hohe 4.00m ]
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Gelandemodell nach Shuttle Radar Topographie Mission (SRTM)- Stand 2026)

IPKT-Berechnung Tag (8-19 Uhr) [ Variante 1]
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25067 SGA Muraunberg 21

10. Geplantes Bauvorhaben

Geplantes Bauvorhaben
(auszugsweise)

& S =
IESsE=——— = = = p’
E E{%\l‘—:—ﬁhﬁ’_j: a-'—":—'__‘-'.,“—'.f_ — — = == _"_:'—ﬁ_ﬂ_'; -""f: = gl
;_E"—*—’ =5 = =~ H
[l e = == ==
- = == == —
> = = = =
_— e =

Stadigemeinde 5t Velt an der Glan
MURAUNBERG

15.01.2026

7

35.000 m
GFZ0,15

D
%\\ hxﬂﬁh =

|
\\ \ _
W 7S T e N :ﬂi\\&

B Sachverstidndiger Theodor.-KérnerstraBe 20 | A-9065 Ebenthal | T:+43 6645654216 | office@sv-gutsche.at | www.sv-gutsche.at




3o St Vejp
S @
< %

Unterzeichner

St adt genei nde St. Veit an der d an

f . A% Datum/Zeit-UTC 2026- 01-29T07: 55: 09+01: 00
stoeit
e ol Aussteller-Zertifikat | a- si gn- cor por at e- 07
i Serien-Nr. 2040136454
Prufinformation| I nf or mat i onen zur Prifung der el ektroni schen Signatur und des Ausdrucks finden
Sie unter https://ww.stveit.conl service/antssignatur
Hinweis Di eses Dokunment wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck di eses Dokunents hat genéfl

8§ 20 E- Governnent - CGesetz di e Bewei skraft einer o6ffentlichen U kunde.




	25067_BtGA_Murauenberg02.pdf
	I. ALLGEMEINES
	1. Aufgabenstellung
	2. Verwendete Normen, Richtlinien, Unterlagen
	II. BEFUND
	3. Lage und Umgebung
	4. Betriebstypologie und Widmung
	4.1 Grundlage
	4.2 Betriebsbeschreibung
	4.3 Zur Widmung
	4.4 Der Betriebstyp

	5.  Schutzgüter
	5.1 Abgrenzung der relevanten Beurteilungskriterien
	5.2 Schutzgut Schall
	5.2.1 Betriebstypische Emissionen


	6. PRÜFUNG DER WIDMUNGSKONFORMITÄT
	6.1 Prüfung der Widmungskonformität nach der zulässigen Emissionen - Schall
	6.2 Prüfung der Widmungskonformität nach der zulässigen Immission - Schall

	III. GUTACHTEN
	7. Beurteilung der Widmungskonformität
	IV.  ANHANG
	8. Berechnungsergebnisse
	9. Geplantes Bauvorhaben

	25067_BtGA_Muraunberg03.pdf
	I. ALLGEMEINES
	1. Aufgabenstellung
	2. Verwendete Normen, Richtlinien, Unterlagen
	II. BEFUND
	3. Lage und Umgebung
	4. Betriebstypologie und Widmung
	4.1 Grundlage
	4.2 Betriebsbeschreibung
	4.3 Zur Widmung
	4.4 Der Betriebstyp

	5.  Schutzgüter
	5.1 Abgrenzung der relevanten Beurteilungskriterien
	5.2 Schutzgut Schall
	5.2.1 Betriebstypische Emissionen


	6. PRÜFUNG DER WIDMUNGSKONFORMITÄT
	6.1 Prüfung der Widmungskonformität nach der zulässigen Emissionen - Schall
	6.2 Prüfung der Widmungskonformität nach der zulässigen Immission - Schall

	III. GUTACHTEN
	7. Beurteilung der Widmungskonformität
	IV.  ANHANG
	8. Situierung der Immissionspunkte
	9.  Berechnungsergebnisse
	10. Geplantes Bauvorhaben


		2026-01-29T07:55:09+0100
	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




